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Kriterien für die Erteilung einer Befugnis zur Leitung in der  

Zusatz-Weiterbildung Schlafmedizin 
 
 
Für die allgemeinen Bestimmungen wird auf die §§ 5 und 6 der Weiterbildungsordnung der 
Ärztekammer Berlin von 2004 (WBO 2004) verwiesen. 
 
 
1. Persönliche Voraussetzung 

In Anwendung von § 5 Abs. 2 WBO 2004 kann die Befugnis einem Arzt erteilt werden, der 
folgende Bezeichnung führt: 

 Schlafmedizin 

 
2. Weiterbildungsstätte 

Schlaflabor nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlaf-
medizin (DGSM) 

 
3. Maximaler Befugnisrahmen 

18 Monate 
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Befugnis-
rahmen Voraussetzungen 

18 Monate Leistungsspektrum 

 komplettes diagnostisches und therapeutisches Leistungsspektrum 

 Möglichkeit zu Konsiliaruntersuchungen durch Pneumologie, Neurologie, Psychiatrie, 
Kardiologie, HNO/Kieferchirurgie 

Apparative Ausstattung 

 mindestens 2 Polysomnographieplätze (Schallschutz, Abdunklungsmöglichkeit) 

 Kapnometrie/Kapnographie 

 Polygraphieeinheit für ambulante Messungen 

 Basislabor 

 Spirometrie, Blutgasanalyse 

Personelle Ausstattung 

 eigenständige Leitung des Schlaflabors durch einen Arzt mit Zusatzbezeichnung 
Schlafmedizin oder einen Psychologen mit Qualifikationsnachweis Somnologie der 
DGSM 

 Assistenzpersonal 

12 Monate Leistungsspektrum 

 eingeschränktes diagnostisches und therapeutisches Behandlungsspektrum,  
z. B. ausschließlich neurologisches/psychiatrisches Spektrum oder ausschließlich 
schlafbezogene Atmungsstörungen (SBAS) oder ausschließlich Pädiatrie 

Apparative Ausstattung 

 mindestens 1 Polysomnographieplatz (Schallschutz, Abdunklungsmöglichkeit) 

Personelle Ausstattung 

 eigenständige Leitung des Schlaflabors durch einen Arzt mit Zusatzbezeichnung 
Schlafmedizin oder einen Psychologen mit Qualifikationsnachweis Somnologie der 
DGSM 

 Assistenzpersonal 

 
 
 


